
Erneute Offenlegung

Anlage 04 zur VO/3427/04

siehe textl. Festsetzung lfd. Nr. 13.0

§9(1)25a+b BauGB

13.0 Festsetzung: Die Fläche ist, nach vollständiger Beseitigung der
        Weihnachtsbaum-Plantage, einer extensiven Grünlandnutzung 
        zuzuführen. Eine entsprechende Nutzung hat entweder als Viehweide
        (mit max. 1,4 Großvieheinheiten/ha) oder als Wiese, die max. 2-mal pro 
        Jahr zu mähen ist, zu erfolgen. Das Kalken und Düngen ist nur in
        Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde zulässig. 
        Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf dieser 
        Fläche ist verboten (§ 9 (1) 20 BauGB)

14.0 Hinweis: Der staatliche Kampfmittelräumdienst hat bei der
        Überprüfung des Plangebietes keine Erkenntnisse erlangt, 
        welche auf eine Gefährdung des Plangebietes durch Kampfmittel
        aus dem Zweiten Weltkrieg hinweisen. Es kann jedoch nicht
        ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Boden
        vorhanden sind. Es wird empfohlen, vor Durchführung evtl.
        erforderlicher größerer Bohrungen  ( z.B. Pfahlgründungen)
        Probebohrungen (70 - max. 120 mm Durchmesser) zu erstellen,
        die ggf. mit Kunststoff oder Nichtmetallrohren zu versehen sind.
        Die Probebohrungen sind sofort einzustellen, sobald im
        gewachsenen Boden auf unnatürlichen Widerstand gestoßen
        wird. In diesem Falle ist der Kampfmittelräumdienst umgehend
        zu benachrichtigen. Sollten die v.g. Arbeiten durchgeführt
        werden, ist dem Kampfmittelräumdienst ein Bohrplan zur
        Verfügung zu stellen.
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